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Bebauuagsvorsohriften
/ff°>

zua Bebauungsplan für die Gewanne "Obere Echeueräcker" und

«Hinters Frieden Haus" der Gemeinde Weilheia.

h*A. Rech

1. §§ 1 und 2, 8 unft*9 des Bundesbaugesetzes vom 23. Juni

1960 (BGBl. I S. 341) (BBauG).

2. v§ 1 - £3 &er Verordnung über die bauliche Nutzung der

Grundstücke (Baunutzungsverordnung) vom 26. Nov. 1968

(BG31.I S. 1237) (BauHVO).

3. §§ 1 bis 3 dar VO über die Ausarbeitung der Bauleitpläne

sowie über die Barstellung des Planinhaltes (Planzeiohen-

•erordnung) von 19. Jan. 1965 (BG31.I S. 21).

4. § 1 der 2. VO dor Landesregierung zur Buchführung des

BBauG vom 2?. Juni 1961 (Ges.Bl. S. 106).

5. §§ 3 Abs. 1, 7# 9. 16 und 111 Abs. 1, 2 der Bandesbau-

ordnung für Baden-Württemberg vom 6.4.1964 (Ges.Bl.

8. 151) (130).

B. Festsetzungen • tfaüaM. **--"^

I. Art der bauliohen Nutzung

§ 1

Baugebiet

Ber räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist auf

geteilt in

a) Allgemeinds Wohngebiet (§ 4 BauNVO) und
b) Mischgebist (§ 6 BauNVO).



II. Kaö der baulichen Nutzung

>

•
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5 2 /*r

Bio in den einsslnen Baugebieten nach der BauNVO vorgesehenen
Ausnahmen sind Bestandteil des Bebauungsplanes.

§ 3

Neben* und Versorgungsanlagen

Nebenanlagen Im ßlnne des § 14 BauNVO sind unter den dort

genannten Voraussetzungen zulässig.

§ 4

AllC—^: —~>

Bas Maß der baulichen Nutzung wird bestimmt duroh Festsetzung
der Grundfläohsnzahl und der Zahl der Vollgsaohosse. Ble Ge-

sohoßfläehensahl nach § 17 BauNVO bleibt unberührt.

§ 5
Zulässiges Maß der baal. Nutzung

Ble Festsetzungen erfolgen duroh Planeintrag. Bie Zahl der

Vollgesohosso Ist jeweils zwingend oder als Höchstwert im

einzelnen planlioh festgesetzt. Sie errechnet eioh nach

§ 2 Abs. 4 ISO.

xjLx. itciuwoiflo uns uDorDnuDars vrundstuojcsflachen

§ 6

.

Festgesetzt wird die offene Bauweise. Für die Stellung und

Firstrichtung dor Gebäude sowie für die Bachform sind die

Planeiatragungen maßgebend.
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tlberbaubare Grundstüoksflächen

1. Bie Festsetzung von Baulinien und Baugrenzen erfolgt durch

Eintrag im Straßen« und Baulinienplan,

2. Soweit nicht anders bestimmt, gelten im übrigen die Grenz-

und Fensterabstände nach der £30«

3. Auf den nicht überbaubaren Grundstüoksflächen sind Nebenan-

lagon 1*3. des § 14 BauNVO zulässig. Bis im Plan ausgewiese
nen Flächen für Garagen sind nicht obligatorisch.

IV. Baugoataltung

§ 8

Gestaltung der Bauton

1. Bie Sookelhöhe ist möglichst gering zu halten. Sie wird nach

dem Straßen- und Konalieationsplan in Einzelfall festgelegt.

2. An- und Vorbauten sollen in einem angemessenen Größenverhält

nis zum Eauptgebäude stehen und sieh arohitektonlsoh gut ein

fügen.

3« Bie Baohneigungen sind duroh Planeintrag festgesetzt. Ble

Baohdeckung muß dunkel und nicht glänzend gewählt werden.

4. Walmdächer können im Einselfall zugelassen werden, wenn ihre

Ausführung die umliegende Bebauung nicht beeinträchtigt.
«

©B^c^ufXaiten^nad/G^upenA ^slnd^icht^lg^atattQt. £, &4£^£Q*/or

Garagen

1. Alle Garagen sind gleichzeitig mit dem Hauptgebäude zu

planen.

2. Ber Einbau der Garagen in das Gebäude oder der Anbau an das

Hauptgebäude ist vorzuziehen.

3. Vor jeder Garage ist ein ausreichender Stellplatz auf priva-

tüu Grundstück außerhalb von Einfriedigungen anzulegen.
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§ 10
/.r°t

•iedigungen sind nur bis su einsr Höhe von max. 0,50 m

ittet. Naturständige Hecken sind vorzuziehen. Ble Geaaat-

6011 das Laß von 0,80 m nicht ttbersöhreiten«

11

v- Ltttl

1. Vorgärten und Freiflächen, auch vor Gewerbebets'leben, sind

_,

nach Fertigstellung der Gebäude als Ziergärten

fläohen anzulegen und zu unterhalten.

oder Basen*

2. Auffüllungen und Abtragungen bezw. Serraseierungen •Ina

möglichst in geschlossener Fläc 1 in eorgsamer Einpassung

so durohzuführen, daß die gegebenen GaländeverfcältlU ZO

möglichst wenig beeinträchtigt werden« Bie C ndeverhält-

nisss In den Hachbargrundstüoken eins dabei L,0** t—BJKfl —»w——'^

tigen.

3. Jegliche boaboi

dem bisherigen

Baugesuch mit &

ist

in zu belegen.

Wellhelm - Hangen, den 10. März 1971

•

teri

/Gerijlbrd Moser
7G97 Ti engen (Hochrhein)
Schlesierslra8e 4 . Tel. 0774 I - 2 2 6 1

i'dber
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Begründung und Erläuterung
/*1

zum Bebauungsplan für die Gewanne "Obers Soheuoräokern und

«Hinters Frieden Haus" in W e i 1 h e i ra , Hr. Waidehut

Bas Planungsgebiet umfaßt eine Fläohe von ca. 2,3 ha in den

Gewannen "Obere Ccheusräoker" und "Hinters Frieden Haus", *»

nordöstlichen Anschluß an den Ortsbereioh« Bas Gebiet weist

Osthanglags auf« Bis teilweise noch innerörtlich gelegenen

Grundstüoke soll. ^tsehaftlich neu geordnet und erschlossen

werden, um der eisten Haohfrags nach 1 jliohkeiten für den

Eineelhaus-Wohn: .3hnunj su treson#

Bie verkelir6ttä£~0o Eraohllü ist Über eine neue Erschließung»«

6 vSTCUvd CLi» i# v?6tKtf8k*9&. sjwwAJ£Ut»»y¥wTflwAwl«>83Qfl• •* 1*8*

VerbindungsstraL Ortsteil Bistli .•johan. Diese

neue Zufahrt erschließt sämtlichj \. .e und stellt

wegen her. Ble Ansohlüsea an die Orte, nach

Qrtskanal*sstlcn l Lt »_iiLCi-i.»-ij i—i u._ü .—^.ü^0g ^^ _iü.j,„„_..»j«i-.21Jo

geplant.

Bie Kosten, wolche der Gemeinde durah die vorgesehenen 8r»

sohliipß'i^ge^^^fli^Bft?* entstehen, belaufen cioh nach übsrsohlägi-

ger Ermittlung auf ca. Ml..f9:929i7Ti«V...-

Ber Bebauungsplan bildet die Grundlage £ür eine Umlegung als
bodenordnende v*(ir>nhmn nach dem Bundesbaugesetz, sowie für die

Erstellung der Erschließung, sobald und soweit diese im Vollzug

des Bebauungsplanes erforderlich werden.

Weilheim / Tiengen* den 10. März 1971

Bürgermeisteramt / //.
Ber Bürgermeister\fl>/U?? Ber Planen

jSerhdVd Moser
7 8971 i *" 9 ö n fHodirneiri)
S<M«*rttra8. * • Tel. 07741 -2261
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